
 

4 

    

Protokoll zur Sitzung des Kirchengemeinderats am 13. Februar 2020 
um 19.30 Uhr im Bruderraum 

 
   
Normalzahl:  9  
Anwesend:  9 (Kurt Kalmbach ab 19.55 Uhr, Beginn TOP 1-; Eugen Widmer ab 20.05 Uhr, TOP 1-) 
Protokoll: Annette Eberhard 
Andacht im Bruderraum: Vorsitzender Horst Schmelzle 
Diskussionsleitung: Vorsitzender Horst Schmelzle 
 
Das Protokoll vom 23. Januar 2020 wird beschlossen   einstimmig  
 

 
ÖFFENTLICHER TEIL 
 

 

TOP 1 
EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DES HAUSHALTS 
DER KIRCHENGEMEINDE 
 

 

 

 
Information 

Um den neuen KGRs die Systematik des kirchlichen Haushaltsplans zu 
erklären gibt der Vorsitzende einen umfassenden Überblick über die 
Erstellung und den Inhalt des Haushaltsplanes, der von der kirchlichen 
Verwaltungsstelle in Absprache mit der Kirchengemeinde erstellt wird. 
Vor einigen Jahren wurde die sogenannte „modifizierte Budgetierung“ 
eingeführt, deren Zuweisungsbetrag zu Beginn aus den Erfahrungswerten 
der letzten drei Jahre ermittelt wurde. Diese Zuweisungssumme wird jährlich 
angepasst. Darüber hinaus gibt es Sonderzuweisungen, sofern dies die 
Einnahmen aus Kirchensteuern zulassen. 
Für die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude sind 
Substanzerhaltungsrücklagen (SERL) zu bilden. Die Kirchengemeinde 
Alpirsbach hat dies bereits vor Einführung der Budgetierung objektbezogen 
gemacht und profitiert von dieser Vorgehensweise bei notwendigen 
Instandhaltungs- bzw. Renovierungsarbeiten an den Gebäuden, aber z.B. 
auch bei der Orgelskulptur (Orgelrücklage) 
 
Für das Jahr 2020 sind folgende Zuweisungen vorgesehen: 
Kirchensteuerzuweisung     269.940,00 € 
Pauschaliere Zuweisung für den Kindergarten    36.000,00 € 
Anrechnung Teilbetrag Verwaltungskostenbeiträge     -9.150,00 € 

Gesamtzuweisung 2020     296.790 ,00€ 
Sonderausschüttung zur eigenen Schwerpunktsetzung     5.691,44 € 
Zuweisung für die SERL         4.890,00 € 
 
Von den Kirchensteuern fließen 51% in die Kirchengemeinden und 49% in 
die Landeskirchen. 
Abschließend informiert der Vorsitzende über das Finanzierungswesen der 
kirchlichen Kindergärten, die als Pflichtaufgabe von den Kommunen mit ca. 
85% finanziert werden müssen. Der Rest wird von der Kirchengemeinde 
getragen, die dadurch der kirchlichen Arbeit in den Kindergärten Rechnung 
trägt. Die Verwaltung des Kindergartens und die Personalhoheit liegt 
ebenfalls bei der Kirchengemeinde. Die Kommunen müssen Aufgaben, die 
von anderen Trägern übernommen werden können an diese übertragen. 
(Subsidiaritätsprinzip). 
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TOP 2 
 

 
Diskussion 

Rückmeldung zu den Erläuterungen der 
Kontaktpersonen vom 25.01.20 
 
Der Vorsitzende hat nach der letzten Sitzung umfangreiche Erläuterungen zu 
den einzelnen zu vergebenden Aufgaben als Kontaktperson für 
umschriebene Bereiche verfasst und diese an das Gremium verschickt.  
Susanne Serrano möchte wissen, ob es außer diesen Erläuterungen auch 
standardisierte Beschreibungen zu den einzelnen Funktionen gibt. 
Der Vorsitzende erwidert, dass dies bislang nicht der Fall ist. 
Auch die genannten Funktionen/Aufgaben sind nicht verbindlich geregelt 
sondern basieren auf den Erfahrungswerten der letzten Gremien. 
Einige KGRs sind der Meinung, dass aufgrund der reduzierten 
Gremiumsgröße nicht mehr alle Positionen besetzt werden können und daher 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Einige Aufgaben sind unstrittig, z.B. 
Kindergartenausschuss, Vertreter in der Synode, Kirchenmusikausschuss… 
 
Das Gremium einigt sich darauf, die bisher benannten Ämter und Funktionen 
am KGR Wochenende zu bewerten und ggf. zu streichen, aber auch über die 
Besetzung der noch nicht vergebenen Ämter abzustimmen. 
Alle sind sich darüber einig, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen. 
 

 

 
 
 
 
Umfang der zu 
schaffenden 
Funktionen wird am 
KGR Wochenende 
konkretisiert 

TOP 3 
 

 
Diskussion 

AKTUALISIERUNG UND BEARBEITUNG DES 
AUSSCHREIBUNGSTEXTES FÜR PFARRAMT 2 
 
Der Vorsitzende legt den auf der Grundlage der letzten Ausschreibung 
überarbeiteten Entwurf für die Ausschreibung der Pfarrstelle in Pfarramt 2 
vor. Er gibt bekannt, dass am Mittwoch, 25.03.2020 um 19.30 Uhr der Prälat 
ins Gremium kommt und gemeinsam mit dem Gremium das weitere 
Vorgehen und die Ausschreibung abstimmt. Der Vorsitzende nimmt an dieser 
Sitzung nicht teil, er hat vorher ein persönliches Gespräch mit dem Prälaten. 
Das Gremium  diskutiert über die Inhalte der Ausschreibung und spricht 
sich dafür aus, dass der/die künftige Pfarrer*in vor Ort wohnen soll. 
 
Abschließend bittet der Vorsitzende, dass ihm weitere Änderungswünsche für 
die Ausschreibung bis spätestens 20.02.20 per Mail zugeschickt werden, da 
er den überarbeiteten Ausschreibungstext beim Prälaten einreichen muss. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Änderungswünsche 
hinsichtlich des 
Ausschreibungstexte
s bis 20.02.20 per 
Mail an den 
Vorsitzenden 
 

TOP 4 SONSTIGES 
 

 

 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachlese zum Mitarbeiterabend und der Einführung von Pfarrer 
Bock 
Der Mitarbeiterabend war erfolgreich und das Gremium bedankt sich bei 
Eugen Widmer und Renate Frick für die gelungene Organisation der 
Bewirtung. Außerdem haben einige MAs weitere Speisen mitgebracht und 
damit konnte ein abwechslungsreiches Buffet angeboten werden.  
Der Vorsitzende hat am Einsetzungsgottesdienst des neuen katholischen 
Pfarrers Bock teilgenommen und wird sich in Kürze mit ihm treffen, um die 
Zusammenarbeit innerhalb der beiden Kirchengemeinden in Alpirsbach mit 
ihm zu besprechen. Das Gremium nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
 

 



 

6 

    

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschluss 

 

Planung des Mitarbeiterausflugs am 26.09.2020 
Der jährliche Mitarbeiterausflug ist terminiert auf den letzten Samstag im 
September und wird dieses Jahr am 26.09.2020 stattfinden. Der Vorsitzende 
fragt nach Vorschlägen für das Fahrtziel: Ein Vorschlag ist die Besichtigung 
der Glashütte in Buhlbach und danach eine Fahrt nach Baden-Baden mit der 
Besichtigung des Südwestfunks; Abschluss in einem Weingut. 
Weitere Vorschläge sollen bis zu einer der nächsten Sitzung gemacht 
werden, damit die Planungen und Reservierungen rechtzeitig vorgenommen 
werden können. 
 

Opferzähler einteilen und Beteiligung an den Gottesdiensten 
 
Fragen und Verschiedenes 

 Susanne Serrano regt eine Telefonliste der Gremiumsmitglieder 
an, damit man gegenseitig auch telefonisch Kontakt miteinander 
aufnehmen kann. Der Vorsitzende erwidert, dass es diese Liste 
bereits gibt – das Gremium ist damit einverstanden, dass diese Liste 
jedem Mitglied zur Verfügung gestellt wird 

 Kurt Kalmbach regt die Anschaffung eines Kältetrockners für die 
Orgelskulptur an, da der Verschiebemechanismus bei den letzten 
geplanten Verfahrungen nicht funktioniert hat. Dies kommt  
überwiegend durch Feuchtigkeit im Antrieb der Verfahrung. Er hat 
bereits Angebote eingeholt und sich bemüht, ein gebrauchtes Gerät 
zu finden. Leider ohne Erfolg. Das Gremium bittet Kurt Kalmbach, 
die Unterlagen mit dem Vorsitzenden zu sichten. Danach soll ggf. im 
Umlaufverfahren über die Beschaffung des Kältetrockners 
abgestimmt werden 

 Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am Sonntag, 16.02.20 in der 
Kirche Reutin beim Gottesdienst um 10.45 Uhr das BiberTrio 
singen wird 

 Die Sitzung der Bezirks-Synode wird am Freitag, 21.02.20 
stattfinden. Da weder Dr. Axel Kohler noch die beiden 
Stellvertreterinnen an dieser Sitzung teilnehmen können spricht sich 
das Gremium für die Wahl eines weiteren Stellvertreters aus: 
 Kurt Kalmbach wird als weiterer Stellvertreter für die Synode 
gewählt                   einstimmig 

 Der Vorsitzende erinnert das Gremium an die 
Gemeindeversammlung in Reutin, die am kommenden 
Mittwoch, 19.02.2020 um 19.00 Uhr im Rathaus Reutin 
stattfindet. Thema ist die Wiederbesetzung der Pfarrstelle in 
Pfarramt 2 und die aktuelle Situation in der kirchlichen Teilgemeinde 
Reutin. 

 
 
Protokoll: 
 
 
 
……………………………………………… 
Annette Eberhard 
 
Genehmigt: 

 
 
 
………………………………………………  …………………………………………….. 
Horst Schmelzle     Dr. Axel Kohler 

 


